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Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Öffentlich-rechtlicher Vertrag in Verbindung mit dem Achtzehnten 
Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes

Bundesministerium   Berlin, 12. April 2021 
für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Sehr geehrter Herr Präsident,

am 25. März 2021 haben Staatssekretär Flasbarth, Staatssekretär Feicht und Staats-

sekretär Gatzer im Namen der Bundesrepublik Deutschland einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit den Energieversorgern EnBW, E.ON/PreussenElektra, 

RWE und Vattenfall unterzeichnet, den ich Ihnen zur Kenntnis übersende.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag regelt die Verständigung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den vier Energieversorgungsunternehmen über die Zahlung eines 

finanziellen Ausgleichs aufgrund des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reak-

torkatastrophe von Fukushima 2011 und über die Beilegung aller damit in Zusam-

menhang stehenden Rechtsstreitigkeiten. Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist ver-

bunden mit dem Entwurf eines Achtzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomge-

setzes, den das Bundeskabinett am 24. März 2021 beschlossen hat und der dem 

Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet wurde. 
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Das Achtzehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes soll am 31. Oktober 2021 

in Kraft treten. Das Inkrafttreten des öffentlich-rechtlichen Vertrages ist an das  

Inkrafttreten des Gesetzes gekoppelt.

Mit freundlichen Grüßen 

Svenja Schulze
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